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Sehr geehrte Frau Abgeordnete, 

TEL +49 (0)30 18 681-11117 
FAX +49 (0)30 18 681-11019 

INTERNET vvww.bmi.bund.de 

DATUM 21:Juni 2020 

auf die mir zur Beantwortung zugewiesene schriftliche Frage übersende ich Ihnen die 

beigefügte Antwort. 

Mit freundlichen Grüßen 

in Vertretung 

Dr. Helmut Teichmann 

ZUSTELL- UND LIEFERANSCHRIFT Alt-Moabit 140, 10557 Berlin 

VERKEHRSANBINDUNG S-Bahnhof Berlin Hauptbahnhof 

Bushaltestelle Berlin Hauptbahnhof 



  

 

 

  

  

 

Schriftliche Frage der Abgeordneten Gökay Akbulut 

vom 22. Juni 2020 

(Monat Juni 2020, Arbeits-Nr. 6/334)  

 

 

 

Frage 

Wie viele Sicherheitsüberprüfungen wurden dieses Jahr, im Rahmen von Resettle-

ment und humanitärer Aufnahme von besonders schutzbedürftigen Flüchtlingen, die 

die Aufnahme von Flüchtlingen aus einem Staat, in dem sie bereits um Schutz nach-

gesucht haben betrifft, wenn eine Rückkehr in den Herkunftsstaat auf absehbare Zeit 

nicht möglich ist und ein dauerhafter Verbleib im Erstzufluchtsstaat nicht zumutbar 

erscheint, durch das Bundesamt für Verfassungsschutz, des Bundesnachrichten-

dienstes oder der Bundespolizei durchgeführt und bei wie vielen Menschen wurden 

bisher Sicherheitsbedenken erhoben (Bitte aufschlüsseln nach Monaten)? 

 

 

Antwort 

Nach Abschluss eines im Jahr 2020 durchgeführten Sicherheitsüberprüfungsverfah-

rens erfolgte im Zeitraum vom 1. Januar bis 10. März 2020 die Einreise von 916 Per-

sonen in die Bundesrepublik Deutschland. In diesem Zeitraum wurden von den ge-

nannten Sicherheitsbehörden in keinem Fall Sicherheitsbedenken erhoben. Nach 

Bekanntgabe der von den Staats- und Regierungschefs getragenen Mitteilung der 

Europäischen Kommission vom 16. März 2020 (COVID-19: Vorübergehende Be-

schränkung von nicht unbedingt notwendigen Reisen in die EU - COM(2020) 115 fi-

nal) und der damit einhergehenden weitreichenden Einstellung des internationalen 

Luft- und Seeverkehrs wurde von der weitergehenden Durchführung von Sicherheits-

überprüfungen vor Ort vorläufig abgesehen. Seit dem 17. März 2020 sind keine Ein-

reisen erfolgt. 
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